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GZ.: A 8 - 2/2007-84  Graz, 18.10.2007 
Präsidialamt bzw. Straßenamt,  Voranschlags-, Finanz- und 
Einrichtung einer Ordnungswache;  Liegenschaftsausschuss 
haushaltsplanmäßige Vorsorge  BerichterstatterIn: 
für insg. € 327.000,-- in der OG 2007 
  ...................................... 
 

B e r i c h t  
an den 

G e m e i n d e r a t  
 
 
Angesichts von Vollzugsdefiziten und geänderten Verhaltensweisen in der Bevölkerung ist 
seit Jahren eine zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber Ordnungsvorschriften zu 
beobachten. Durch eine laufende Überwachung bestehender Vorschriften soll dem Einhalt 
geboten werden. Zur Bündelung der Überwachungstätigkeiten im öffentlichen Raum soll eine 
„Ordnungswache“ eingerichtet werden. 
 
Mit folgenden Kosten für das Restjahr 2007 ist hierbei zu rechnen: 

 
  > Einmalige Anschaffungskosten  € 165.000,-- 
  > Erhaltungskosten    €   12.000,--  
 > Personalkosten    € 150.000,--  

(davon € 43.400,-- Eckwertverschiebung von der Abteilung für 
Grünraum und Gewässer) 
 

Die Anordnungsbefugnis für das Referat „Ordnungswache“ soll beim Straßenamt angesiedelt 
werden und Herrn Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl als Stadtsenatsreferenten unterstehen. 

 
Durch eine Verfügung des Herrn Bürgermeisters Mag. Siegfried Nagl gem. § 95 Abs. 3 des 
Statutes der Landeshauptstadt Graz vom 2.10.2007, GZ.: A 8-2/2007-84, wurden vorerst 
insgesamt   € 221.000,-- auf diversen Fipossen in der Anordnungsbefugnis des Straßenamtes 
für unaufschiebbare Ausgaben im Zusammenhang mit der Neueinrichtung der 
Ordnungswache bewilligt. 

 
 
Der Voranschlags-, Finanz und Liegenschaftsausschuss stellt den  
 

Antrag, 
 
der Gemeinderat wolle gemäß § 95 Abs. 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl. 
130/1967 i.d.F. LGBl. 32/2005 beschließen: 
 
1. In der OG des Voranschlages 2007 werden die neuen FiPosse 
 
1.11900.500000 „Geldbezüge der Beamten der Verwaltung“ 
   (Anordnungsbefugnis: SN01) 
   (Deckungsklasse: SN001) mit   € 150.000,-- 
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1.11900.010000 „Gebäude“ 
   (Anordnungsbefugnis: A10/1) 
   (Deckungsklasse: GOW01) mit   €   60.000,-- 
 
1.11900.040000 „Fahrzeuge“ 
   (Anordnungsbefugnis: A10/1) 
   (Deckungsklasse: GOW01) mit   €   34.000,-- 
 
1.11900.400000 „Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens“ 
   (Anordnungsbefugnis: A10/1) 
   (Deckungsklasse: GOW01) mit   €   53.000,-- 
 
1.11900.728000 „Entgelte für sonstige Leistungen“ 
   (Anordnungsbefugnis: A10/1) 
   (Deckungsklasse: GOW01) mit   €   30.000,-- 
 
geschaffen und zur Bedeckung die Fiposse 
 
 
1.81500.500000 „Geldbezüge der Beamten der Verwaltung“ um €   43.400,-- 
 
1.97000.729000 „Sonstige Ausgaben“ um    € 283.600,-- 
 
 
gekürzt. 
 
 
 
2. Die Eckwerte folgender Abteilungen werden wie folgt verändert: 
 

Abteilung Wert alt Wert neu
Abteilung für Grünraum und Gewässer -1.051.700 -1.008.300 
Straßenamt - Referat Ordnungswache 0 -327.000   
 
 
Der Bearbeiter:  Der Abteilungsvorstand: 
 
 
     (Kicker) (Mag. Dr. Karl Kamper) 

 
Der Finanzreferent 

 
 

(Stadtrat Mag. Dr. Wolfgang Riedler) 
 
 
Angenommen in der Sitzung des Voranschlags-, Finanz und Liegenschaftsausschusses  
 

am ............................... 
 
Der Vorsitzende: Die Schriftführerin: 


